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3. wenn der Hauptschuldner mit

der Erfüllung seiner Verbind-
lichkeit im Verzug ist;

4. wenn der Gläubiger gegen den

Bürgen ein vollstreckbares Ur-

theil auf Erfüllung erwirkt hat.

Ist die Hauptverbindlichkeit noch
nicht sällig, so kann der Hauptschuld-
ner dem Bürgen, statt ihn zu befreien,

Sicherheit leisten.

776. Giebt der Gläubiger ein
mit der Forderung ver-

bundenes Vorzugsrecht, eine für sie
bestehende Hypothek, ein für sie be-
stehendes Pfandrecht oder das Recht
gegen einen Mitbürgen auf, so wird
der Bürge insoweit frei, als er aus

dem ausgegebenen Rechte nach § 774
hätte Ersatz erlangen können. Dies
gilt auch dann, wenn das aufgegebene
Recht erst nach der Uebernahme der

779.Bürgschaft entstanden ist.

777. Hat sich der Bürge für eine
bestehende Verbindlichkeit

auf bestimmte Zeit verbürgt, so wird
er nach dem Ablaufe der bestimmten

Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger
die Einziehung der Forderung un-

verzüglich nach Maßgabe des§ 772
betreibt, das Verfahren ohne wesent-
liche Verzögerung fortsetzt und un-

verzüglich nach der Beendigung des
Verfahrens dem Bürgen anzeigt,
daß er ihn in Anspruch nehme. Steht
dem Bürgen die Einrede der Voraus-

klage nicht zu, so wird er nach dem
Ablaufe der bestimmten Zeit srei,
wenn nicht der Gläubiger ihm unver-

züglich diese Anzeige macht.

Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so
beschränkt sich dic Oaftungdes Bürgen
im Falle des Abs. 1 Satz 1 auf den

AUmsang, den die Hauptverbindlich-
keit zur Zeit der Beendigung des Ver-
fahrens hat, im Falle des Abs. 1 Satz

2 auf den Umfang, den die Haupt-
verbindlichkeit bei dem Ablaufe der

bestimmten Zeit hat.

778.  Wer einen Anderen beauf-
  tragt, im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung einem
Dritten Kredit zu geben, haftet dem
Beauftragten für die aus der Kredit-

gewährung entstehende Verbindlich-
keit des Dritten als Bürge.

Neunzehnter Titel.

Vergleich 1).

Ein Vertrag, durch den der
Streit oder die Ungewiß-

heit der Parteien über ein Rechts-

verhältniß im Wege gegenseitigen
Nachgebens beseitigt wird (Vergleich),
ist unwirksam, wenn der nach dem In-
halte des Vertrags als seststehend zu
Grunde gelegte Sachverhalrder Wirk-
lichkeit nicht entspricht und der Streit
oder die Ungewißheit bei Kenntniß

der Sachlage nicht entstanden sein
würde.

Der Ungewißheit über ein Rechts-
verhältniß steht es gleich, wenn die

Verwirklichung eines Anspruchs un-

sicher ist.

1) Dig. Tit. de transact. 2, 15, Cod. eod. tit. 2, 4. Windscheid, Pand.
§ 413. Preuß. LR. 1 16 § 405 ff. Oester. BGB. § 1380 ff. Sächs.  BGB.

1409 ff. Code civ. art. 2044 ff. Bayer. LR. Th. IV Kap. 12 § 8 mit
Sen- judiciar. Kap. 17 §§ 1—15.
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